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( Haushaltsgröße und Wohnflächen auf Seite 700 bei  Punkt 5.2.4.)
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1 Einführung

Schwerpunkt  des  Landeswohnraumförderungs-
programms  2008 ist entsprechend dem Leitbild
»Kinderland Baden-Württemberg« die Unterstüt-
zung sowohl bereits vorhandener, gegebenenfalls
noch wachsender Familien, als auch erst in der Ent-
stehung befindlicher Familien (»Starterfamilie«).

Förderangebote gibt es für

-  Ehepaare  ohne  Kinder  oder  mit  mindestens
einem haushaltsangehörigen Kind,

-  Lebenspartner  im  Sinne  des  Lebenspartner-
schaftsgesetzes sowie sonstige auf Dauer ange-
legte Lebensgemeinschaften ohne Kinder oder
mit  mindestens  einem  haushaltsangehörigen
Kind,

-  Alleinerziehende,

-  schwerbehinderte  Menschen  mit  spezifischen
Wohnversorgungsproblemen,

Aufrechterhaltung von Quartierstrukturen.

Land, Gemeinden und Gemeindeverbände wirken
bei der Wohnraumförderung zusammen.

2 Wohnraumfördermittel

Das Wirtschaftsministerium weist die Fördermittel
für die Wohnraumförderung der Landeskreditbank
Baden-Württemberg - Förderbank - (L-Bank) als
Bewilligungsstelle mit gesondertem Erlass zu.

Die L-Bank bewilligt die Zuwendung im Rahmen
der verfügbaren Mittel nach Maßgabe der §§ 23
und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) und
der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung für Baden-Württemberg (VV-LHO), des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes sowie die-
ser  Verwaltungsvorschrift.  Ein  Rechtsanspruch
auf Förderung besteht nicht.

Die  Förderdarlehen  und  Zuschüsse  werden  je-
weils  kaufmännisch  auf  volle 100-Eurobeträge
auf- oder abgerundet.

3 Allgemeine Fördervoraussetzungen

3.1 A l l g e m e i n e  F ö r d e r b e s t i m m u n g e n

3.1.1 Geltung von Vorschriften

Das geförderte Objekt muss öffentlich-rechtlichen
Anforderungen entsprechen.

Die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsminis-
teriums  über  Zuwendungen  zur  Wohnraumför-
derung (Wohnraumförderungsbestimmungen -
WFB 2002) vom 2. Januar 2002 (GABl. S. 194) ist
bis zum Erlass einer Neuregelung sinngemäß wei-
ter anzuwenden, soweit nicht Bestimmungen des
Landeswohnraumförderungsgesetzes (LWoFG)
entgegenstehen.

Die Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche
(Wohnflächenverordnung - WoFlV) vom 25. No-
vember 2003 (BGBl. I S. 2346) findet Anwendung.

Abweichungen von dieser Verwaltungsvorschrift
sind nur im Einzelfall mit Zustimmung des Wirt-
schaftsministeriums zulässig.

Im Übrigen gelten die für einzelne Fördermaß-
nahmen  erlassenen  besonderen  Bestimmungen.
Im  Falle  von  Entscheidungsspielräumen  sind
diese entsprechend den Bedürfnissen des Einzel-
falles und den örtlichen Gegebenheiten flexibel
auszunutzen.

3.1.2 Förderschädlichkeit des vorzeitigen Beginns
von Vorhaben
Verträge, die als Beginn des Vorhabens gelten,
sind ausnahmslos förderschädlich, wenn sie vor
dem  Start  des  Landeswohnraumförderungspro-
gramms 2008 abgeschlossen wurden.

Es dürfen nur solche Vorhaben gefördert werden,
die noch nicht begonnen worden sind. Ausnahmen 
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sind  nach  Maßgabe  der  Wohnraumförderungs- Nummer 3.1.3 verringern sich für Haushalte mit
bestimmungen möglich. zwei  oder  mehreren  haushaltsangehörigen  Per-

3.1.3 öße sonen  um  jeweils  fünf  Prozentpunkte  für  jede

Bezugsgröße  im  Sinne  von  § 10 Abs. 3  Satz  1
LWoFG ist ein Betrag in Höhe von 47 000 Euro
als gerundeter durchschnittlicher Bruttojahresver- 3.2
dienst der männlichen Arbeitnehmer im Jahr 2006.
Für die Feststellung der Einhaltung von Einkom-
mensgrenzen zu einem Zeitpunkt, in dem ein spä-
teres Förderprogramm einen anderen Betrag als
Bezugsgröße benennt, ist dieser Betrag maßgeb-
lich.  Hat  die  oberste  Landesbehörde  ihrerseits
keine Bezugsgröße beziffert, gilt der durch das
Statistische  Landesamt  Baden-Württemberg  im
Sinne des § 10 Abs. 3. Satz 1 LWoFG zuletzt ermit-
telte Betrag als Bezugsgröße. Maßgeblich ist der
Zeitpunkt der Antragstellung.

3.1.4 Einkommensgrenzen

3.1.4.1 Eigentumsförderung

In der Eigentumsförderung ist Einkommensgrenze
für einen Haushalt bis zu zwei haushaltsangehöri-
gen  Personen  die  Bezugsgröße  nach  Nummer
3.1.3 abzüglich  8,5 Prozent. Für jeden weiteren
Haushaltsangehörigen  erhöht  sich  die  Einkom-
mensgrenze um jeweils 8500 Euro.

3.1.4.2 Hilfen für Härte- und Sonderfälle sowie
besondere Notlagen

Bei der Förderung nach Nummer 4.6   ist Einkom-
mensgrenze für einen Haushalt bis zu zwei haus-
haltsangehörigen Personen die Bezugsgröße nach
Nummer  3.1.3 abzüglich  25 Prozent. Für jeden
weiteren  Haushaltsangehörigen  erhöht  sich  die
Einkommensgrenze um jeweils 8500 Euro.

3.1.4.3 Mietwohnraumförderung für Haushalte mit
besonderen Schwierigkeiten bei der
Wohnraumversorgung

In der Mietwohnraumförderung ist Einkommens-
grenze für einen Haushalt mit zwei haushaltsan-
gehörigen Personen die Bezugsgröße nach Num- 3.3
mer 3.1.3 abzüglich 40 Prozent. Für jeden weiteren
Haushaltsangehörigen  erhöht  sich  die  Einkom-
mensgrenze um  jeweils 6500 Euro. Einkommens-
grenze für einen Einpersonenhaushalt ist die Be-
zugsgröße  nach  Nummer 3.1.3,  abzüglich 40
Prozent und abzüglich 6500 Euro.

3.1.4.4 Nachträgliche Vermietung von gefördertem
Wohnraum

Bei  der  nachträglichen  Vermietung  nach § 18
LWoFG ist Einkommensgrenze für einen Haushalt
bis zu zwei haushaltsangehörigen Personen die
Bezugsgröße nach Nummer  3.1.3 abzüglich  25
Prozent. Für jeden weiteren Haushaltsangehöri-
gen erhöht sich die Einkommensgrenze um je-
weils 8500 Euro.

3.1.4.5 Erhöhte Einkommensgrenze für
Schwerbehinderte

Die in den Nummern 3.1.4.1 bis 3.1.4.4 genannten
Abschlagssätze gegenüber der Bezugsgröße nach

schwerbehinderte Person; dies kann auch zu Zu-
schlägen führen.

E rg ä n z e n d e  B e s t i m m u n g e n  f ü r d i e  
E i g e n t u m s f ö r d e r u n g

-  Voraussetzung  ist  weiterhin,  dass  die  nach 
Nummer  4.3  maßgebliche  Kostenobergrenze 
eingehalten wird.

-  Die Inanspruchnahme eines Kapitalmarktdarle-
hens ohne Zinsverbilligung  (Optionsdarlehen) 
nach Nummer 4.2.1.2 und Nummer 4.2.2 setzt
voraus, dass ein zusätzliches Kinderzimmer ge-
schaffen wird, beim Erwerb vorhanden ist, oder 
ein vorhandenes Kinderzimmer die erforderli-
che Größe aufweist, um die Aufnahme eines 
weiteren bislang nicht berücksichtigten Kindes 
(siehe § 4 Abs. 18 LWoFG) zu ermöglichen.

-  Der bankmäßigen Prüfung ist die in Anlage 1 
abgedruckte Belastungstabelle 2008 zu Grunde 
zu legen.

-  Soll im Einzelfall ein zur Selbstnutzung ge-
fördertes Wohneigentum entgegen der Zweck-
bestimmung  im  Bindungszeitraum  vermietet
werden, so darf die Wohnung nur einem Mieter 
überlassen  werden,  der  durch  Bescheinigung 
nach § 15 LWoFG die Einhaltung der Einkom-
mensgrenze nach Nummer 3.1.4.4 und die für 
ihn  angemessene  Wohnungsgröße  nachweist. 
Die Miete darf die ortsübliche Vergleichsmiete
abzüglich  zehn  Prozent  nicht  überschreiten 
(siehe § 18 Abs. 1 Satz 3 LWoFG).

-  Eine  zusätzliche  Förderung  von  Maßnahmen 
des behindertengerechten Bauens ist nur inso-
weit möglich, als diese nicht ohnehin durch öf-
fentlich-rechtliche Anforderungen vorgegeben 
sind.

E rg ä n z e n d e  B e s t i m m u n g e n  f ü r d i e  
M i e t w o h n r a u m f ö r d e r u n g

-  Die Wohnungen werden nur gefördert, wenn sie 
zweckentsprechend  genutzt  werden  können. 
Die festgelegten Wohnungsgrößen (siehe Num-
mer 5.2.2) sind einzuhalten.

-  Für einen Garagen- oder Stellplatz darf nicht 
mehr als das ortsübliche Entgelt vereinbart wer-
den. Für sonstige zusätzliche Leistungen des
Vermieters  darf  ein  Zuschlag  von  insgesamt 
höchstens 0,50 Euro je m2  berücksichtigungs-
fähiger Wohnfläche monatlich erhoben werden.
Soweit der Zuschlag wegen Stellung der Kü-
cheneinrichtung vereinbart wird, darf er höchs-
tens 25 Euro monatlich betragen.

-  Die  geförderten  Wohnungen  sind  nach § 20
Abs. 1 LWoFG in der Wohnungsbindungskartei 
zu erfassen.

-  Die Gemeinde überwacht die Einhaltung der 
Belegungs- und Mietbindungen. 
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3.4 K u m u l i e r u n g  v o n  F ö r d e r m i t t e l n

Eine Kumulierung von Zuwendungen bei einer
Fördermaßnahme ist nur zulässig, soweit dies aus-
drücklich bestimmt ist. Generell ist sie zulässig
mit Programmen zur Förderung von Energieein-
sparmaßnahmen.

3.5 A r t  d e r  F ö r d e r m i t t e l

Die Arten der Fördermittel und ihre Konditionen
ergeben sich aus der Anlage 2.

3.6 G e b i e t s k a t e g o r i e n

Die für die Darlehenshöhe maßgebliche Eintei-
lung der Gemeinden in Gebietskategorien ergibt
sich aus der Anlage 3.  Zugrunde liegt die gemein-
descharfe landesplanerische Abgrenzung der ver-
schiedenen  Raumkategorien  im  Landesentwick-
lungsplan (LEP) 2002.
Die Förderwerte der Gebietskategorie I werden
auch bei Maßnahmen in Gebieten der Gebiets-
kategorien II und III angewandt, wenn der Antrag-
steller im Einzelfall nachweist, dass der von ihm
tatsächlich aufzuwendende Kaufpreis für ein un-
bebautes Grundstück über 250 Euro je m2  (ohne
Erschließungskosten) beträgt und dieser Kaufpreis
auch dem ortsüblichen Verkehrswert entspricht.

4 Eigentumsförderung

4.1 B a u  u n d  E r w e r b  n e u e n  o d e r
E r w e r b  b e s t e h e n d e n  Wo h n r a u m s
z u r  S e l b s t n u t z u n g

Gefördert  werden  können  landesweit  (Gebiets-
kategorie I-III) Bau und Erwerb von neuem oder
bestehendem Wohnraum zur Selbstnutzung von
-  Ehepaaren,   Lebenspartnern   im   Sinne   des

Lebenspartnerschaftsgesetzes, auf Dauer ange-
legten Lebensgemeinschaften  (Paare) und Al-
leinerziehenden  mit  mindestens  einem  haus-
haltsangehörigen Kind (§ 4 Abs. 18 LWoFG),

-  schwer behinderten Menschen mit spezifischen
Wohnungsversorgungsproblemen  (§ 4  Abs. 21
LWoFG),

-  jungen kinderlosen Paaren  (siehe  § 4 Abs. 17
LWoFG),

wenn das Gesamteinkommen die Einkommens-
grenze nach Nummer 3.1.4.1 in Verbindung mit
Nummer 3.1.4.5 eingehalten wird. Junge kinder-
lose Paare müssen zum Zeitpunkt der Förderzu-
sage die Einkommensgrenze eines Haushalts mit
einem Kind einhalten.
Paare und Alleinerziehende mit mindestens einem
haushaltsangehörigen Kind müssen zum Zeitpunkt
der  Förderzusage  die  Einkommensgrenze  eines
Haushalts mit einem zusätzlichen Kind einhalten,
wenn sie ausschließlich ein Optionsdarlehen bean-
tragen.

4.1.1 Bau und Erwerb neuen Wohnraums

Dem  Neubau  gleichgestellt  ist  der  Erwerb  des
Wohnraums innerhalb von vier Jahren nach dessen
Fertigstellung. Sofern der Wohnraum nicht bereits
vom Erwerber bewohnt wird, wird der Erwerb nur

gefördert, wenn nachweisbar feststeht, dass der
Bezug kurzfristig erfolgt.

4.1.2 Innovativer Wohnungsbau

Vorhaben  des  innovativen  Wohnungsbaus  zum
kostengünstigen und nachhaltigen Bauen werden
bis zu einem Programmvolumen von fünf Mio.
Euro  berücksichtigt.  Insbesondere  kommen  in
Betracht innovative ökologische Konzepte, vor al-
lem energiesparendes Bauen, sowie Vorhaben des
Wohnens in Innenstädten.

Es können von der Bewilligungsstelle Ausnahmen
von den allgemein geltenden Anforderungen zuge-
lassen werden, soweit diese zur Verwirklichung der
verfolgten Projektkonzeption erforderlich sind.

Die Bewilligungsstelle kann die Beurteilung der
Projektkonzeptionen durch sachverständige Drit-
te,  insbesondere  durch  die  Architektenkammer
Baden-Württemberg oder die Verbände der Woh-
nungswirtschaft verlangen.

4.1.3 Erwerb bestehenden Wohnraums

Sofern  der  bestehende Wohnraum  nicht  bereits
vom Erwerber bewohnt wird, wird der Erwerb nur
gefördert, wenn nachweisbar feststeht, dass der
Bezug   kurzfristig erfolgt (zum Beispiel weil der
bisherige Bewohner bereits über eine neue Woh-
nung  verfügt).  Gefördert  wird  nur  geeigneter
Wohnraum für schwerbehinderte Menschen oder
Wohnraum, der familiengerecht ist, beziehungs-
weise durch erwerbsnahe Modernisierung behin-
dertengerecht oder familiengerecht wird.

Beim Gebrauchterwerb können erwerbsnahe Mo-
dernisierungsaufwendungen vor Bezug oder bis
zu  einem  halben  Jahr  nach Abschluss  des  Er-
werbsvorgangs in die Gesamtfinanzierung bis zur
Höhe der Neubaukosten für ein entsprechendes
Objekt  unter  Zugrundelegung  der  Kostenober-
grenzen nach Nummer  4.3 einbezogen werden.
Dabei sind die anteiligen Kosten für das Grund-
stück gesondert anzugeben. Die Kosten für die er-
werbsnahen Modernisierungsaufwendungen sind
im Antrag nachprüfbar auszuweisen.

Die Wohnungen müssen nach der Modernisierung
heute allgemein üblichen Wohnbedürfnissen ent-
sprechen.

Zu den Modernisierungsaufwendungen zählen:

a)  Maßnahmen  zur  Erhöhung  des  Gebrauchs-
werts

Der Gebrauchswert von Wohnraum wird ins-
besondere erhöht durch bauliche Maßnahmen
zur Verbesserung

-  des Zuschnitts von Wohnungen,

-  des Zugangs zu Wohnungen und der Beweg-
lichkeit in Wohnungen,

-  der natürlichen Belichtung und Belüftung,

-  des Schallschutzes, wobei für die Förderung
von  Schallschutzfenstern  mindestens  der
Lärmpegelbereich IV nach DIN 4109 vor-
liegen muss, 
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-  der  Energieversorgung,  der  Wasserversor-
gung und der Entwässerung,

-  der sanitären Einrichtungen  (Bad, Dusche,
WC).

b) Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefrei-
heit von Wohnungen nach DIN 18025 Teil 1
und Teil 2 (siehe Nummer 4.2.5).

c) Maßnahmen  zur  Verbesserung  des  Wärme-
schutzes und der Verminderung des Heizener-
gieverbrauchs

Das sind insbesondere
-  die nachträgliche Wärmedämmung der Ge- 4.2.1.2

bäudeaußenwände, des Daches, der Keller-
decke oder von erdberührten Außenflächen
beheizter Räume,

-  die Fenstererneuerung (Einbau von Fenstern
mit Wärmeschutzverglasung oder der Aus-
tausch vorhandener Verglasung gegen Wär-
meschutzverglasung),

-  die  Erneuerung  von  Heizungstechnik  auf
Basis  fossiler  Brennstoffe (Brennwertkes-
sel; Klein-Blockheizkraftwerke - ohne Ein-
satz erneuerbarer Energien),

-  Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer En-
ergien einschließlich der unmittelbar durch
die Nutzung der Anlage veranlassten Maß-
nahmen, soweit sie der Minderung des Heiz-
energieverbrauchs dienen.

d) Instandsetzungsmaßnahmen
Instandsetzungsmaßnahmen   zur   Behebung
baulicher  Mängel  durch  Reparatur  und  Er-
neuerung  können  nur  einbezogen  werden,
wenn sie zusammen mit erwerbsnahen Moder-
nisierungsmaßnahmen  durchgeführt  werden
und durch die Modernisierung verursacht wer-
den oder notwendig sind, weil ohne sie der
Modernisierungszweck nicht erreicht würde.

4.2 A r t  u n d  H ö h e  d e r  F ö r d e r u n g

4.2.1 Paare und Alleinerziehende mit mindestens
rigen Kind sowie

schwerbehinderte Menschen
4.2.1.1 Z 15-Darlehen

Paaren  und  Alleinerziehenden  mit  mindestens
einem haushaltsangehörigen Kind sowie schwer-
behinderten  Menschen  mit  spezifischen  Woh-
nungsversorgungsproblemen  wird  ein  Kapital-
marktdarlehen  mit 15-jähriger  Zinsverbilligung
(Z 15-Darlehen), siehe Anlage 2, angeboten.

Einkommen bis zu Darlehenshöchstbeträge in
VwV Nr. 3.1.4.1 Gemeinden der

Anzahl der Dar-    KateIorie   KateIIorie   KatIIIorie
Kinder lehens-
§ 4 Nr.18 LWoFG     art Euro

Sockelbetrag Z 15 40000 35000 30000
1 Z 15 85000 80000 75000
2 Z 15 130000 125000 120000
3 Z 15 165000 160000 155000
4 Z 15 190000 185000 180000
5 Z 15 205000 200000 195000

Bei jedem weiteren Kind erhöht sich das Förder-
darlehen in jeder Gebietskategorie um zusätzlich 
15000 Euro.

Schwerbehinderte  Menschen  mit  spezifischen 
Wohnungsversorgungsproblemen  erhalten  auch 
ohne haushaltsangehörige Kinder ein Förderdarle-
hen in Höhe des Sockelbetrages.

Gehören zum Haushalt mehr als zwei Erwach-
sene, so erhöht sich für jeden weiteren erwachse-
nen Haushaltsangehörigen das Z 15-Darlehen um 
5000 Euro.

Optionsdarlehen

Paare und Alleinerziehende mit mindestens einem 
haushaltsangehörigen  Kind  sowie  schwerbehin-
derte Menschen, denen ein Z 15-Darlehen nach 
Nummer 4.2.1.1 gewährt wird, können auch ein 
Optionsdarlehen (siehe Anlage 2) mit der Zusage 
einer  Ergänzungsförderung  für  nach  dem  Zeit-
punkt der Darlehensgewährung zum Haushalt hin-
zugekommene Kinder erhalten.

Die Option auf eine entsprechende Ergänzungs-
förderung gilt bis zu sechs Jahre ab dem Zeitpunkt 
des Abschlusses des Darlehensvertrages über das 
Optionsdarlehen.

Das Optionsdarlehen beträgt

-  mindestens 20000 Euro.

– und höchstens 75000 Euro.

Bei Geburt eines Kindes, Adoption eines minder-
jährigen Kindes oder Aufnahme eines Kindes in 
Dauerpflegschaft in den Haushalt, wird eine Er-
gänzungsförderung gewährt.

Die Ergänzungsförderung beträgt für das in den 
Haushalt hinzugekommene

-  erste und zweite Kind jeweils 9650 Euro,

– dritte Kind 7500 Euro,

– vierte Kind 5350 Euro,

– fünfte und jedes weitere Kind 3200 Euro.

Bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung eines 
Optionsdarlehens vorhandene Kinder sind nicht 
förderfähig, werden jedoch bei der Gesamtkinder-
zahl im Zeitpunkt des Hinzukommens eines wei-
teren Kindes berücksichtigt. Wird beispielsweise 
in einer Familie, die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung des Optionsdarlehens bereits zwei haus-
haltsangehörige Kinder hatte, ein weiteres Kind 
geboren, beträgt die Ergänzungsförderung für die-
ses dritte Kind 7500 Euro. Ein Paar, das zum Zeit-
punkt der Antragstellung für das Optionsdarlehen 
beispielsweise ein minderjähriges und ein voll-
jähriges haushaltsangehöriges Kind, damit jedoch 
nur ein Kind im Sinne der Zielgruppe hat, erhält 
bei Geburt oder Adoption eines weiteren (zwei-
ten) Kindes im Sinne der Zielgruppe eine Ergän-
zungsförderung in Höhe von 9650 Euro. 
Die  Ergänzungsförderung  kann  wahlweise  als 
entschädigungslose Sondertilgung zur Verminde-
rung der Restschuld oder als Zinsverbilligung zur 
Verminderung der Annuitätsrate bis zum Ende der 
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Zinsfestschreibung eingesetzt werden. Sofern die Der Zentrumszuschlag beträgt in
Ergänzungsförderung zur Verminderung der Rest- -  Gebietskategorie I 25000 Euro,
schuld des Optionsdarlehens verwendet wird, re-
duziert sich die Restschuld ab dem Monatsersten,
der auf die Gewährung der Ergänzungsförderung
für  das  zum  Haushalt  hinzugekommene  Kind
folgt.

Sofern die Ergänzungsförderung als Zinsverbil-
ligung zur Reduzierung der Annuität des Options-
darlehens  verwendet  wird,  reduziert  sich  die
Belastung aus der Finanzierung ab dem Monats-
ersten, der auf die Gewährung der Ergänzungsför-
derung für das zum Haushalt hinzugekommene
Kind folgt. Der vereinbarte Zinssatz des Options-
darlehens wird bis zum Ende der Zinsfestschrei-
bung des Optionsdarlehens verbilligt.

Die Ergänzungsförderung wird jedoch nur inso-
weit gewährt, als entsprechende Sondertilgungen
oder  Zinsverbilligungen  beim  Optionsdarlehen
tatsächlich noch vorgenommen werden können.
Bei Zinsverbilligungen kann der Zinssatz höchs-
tens auf  0,50 Prozent gesenkt werden. Darüber
hinausgehende  Subventionswerte  verfallen.  Es
erfolgt keine Barauszahlung einer Ergänzungsför-
derung.

4.2.2 Junge kinderlose Paare

Junge kinderlose Paare können ein Optionsdar-
lehen (siehe Anlage 2) mit der Zusage einer Er-
gänzungsförderung für nach dem Zeitpunkt der
Darlehensgewährung zum Haushalt hinzugekom-

mene Kinder erhalten (siehe Nummer 4.2.1.2). 

4.2.3 Zuschlagüfr Ortszentren
4.2.3.1 Förderfähige Vorhaben

Für Vorhaben in einem Ortszentrum (auch Ortsteil-
zentrum)  wird  eine  zusätzliche  Förderung  ge-
währt.

Als Ortszentrum im Sinne dieser Verwaltungsvor-
schrift gelten überwiegend vor 1950 besiedelte in-
nerstädtische oder innerdörfliche Flächen, die in
einem engen räumlichen Bezug zu einem histori-
schen, wirtschaftlichen oder kulturellen Zentrum
der Gemeinde stehen.

Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn
die Gemeinde das Vorliegen der genannten Vor-
aussetzungen für das zu fördernde Vorhaben be-
stätigt und die Wohnraumförderungsstelle der Be-
willigungsstelle einen positiven Fördervorschlag
vorlegt.

4.2.3.2 Art und Höhe der Förderung

4.2.3.2.1 Paare und Alleinerziehende mit mindestens
einem haushaltsangehörigen Kind sowie
schwerbehinderte Menschen

Antragsteller,  denen  ein  Darlehen  nach  Num-
mer 4.2.1.1 gewährt wird, können zur Finanzie-
rung ihres Vorhabens im Ortszentrum zusätzlich
einen einmaligen Zuschlag zur Darlehenshöhe des
Z 15-Darlehens erhalten.

– Gebietskategorie II 20000 Euro,
– Gebietskategorie III 15000 Euro.

Der  Zuschlag  für  Ortszentren  kann  wahlweise
auch als weitere Zinsverbilligung zur Verminde-
rung der Annuitätsrate des Z 15-Darlehens einge-
setzt werden.

Die für die Zinsverbilligung zur Verfügung ste-
henden Mittel betragen in

-  Gebietskategorie I 5400 Euro,

– Gebietskategorie II 4300 Euro,

– Gebietskategorie III 3200 Euro.

Sofern der Zuschlag für Ortszentren als weitere
Zinsverbilligung zur Reduzierung der Annuität des
Z 15-Darlehens verwendet wird, reduziert sich die
Belastung aus der Finanzierung von Anfang an.
Der Zinssatz des Z 15-Darlehens wird bis zum
Ende der Zinsfestschreibung des Z 15-Darlehens
verbilligt, höchstens jedoch auf 0,50 Prozent. Dar-
über hinaus gehende Subventionswerte verfallen.

Es erfolgt keine Barauszahlung des Zuschlags für
Ortszentren.

4.2.3.2.2 Paare und Alleinerziehende, die nur ein
Optionsdarlehen erhalten

Antragstellern, die nur ein Optionsdarlehen erhal-
ten haben, wird für ihr Vorhaben im Ortszentrum
ein einmaliger Zuschlag für Ortszentren gewährt,
nachdem das erste Kind zum Haushalt hinzuge-
kommen ist.

Der Zuschlag für Ortszentren kann wahlweise als
entschädigungslose Sondertilgung zur Verminde-
rung der Restschuld oder als Zinsverbilligung zur
Verminderung der Annuitätsrate des Optionsdar-
lehens eingesetzt werden.

Die Höhe der Sondertilgung bzw. der für die Zins-
verbilligung zur Verfügung stehenden Mittel be-
trägt in

-  Gebietskategorie I 5400 Euro,

– Gebietskategorie II 4300 Euro,

– Gebietskategorie III 3200 Euro.

Sofern der Zuschlag für Ortszentren zur Vermin-
derung der Restschuld des Optionsdarlehens ver-
wendet wird, reduziert sich die Restschuld ab dem
Monatsersten, der auf die Gewährung der Ergän-
zungsförderung  für  das  erste  hinzugekommene
haushaltsangehörige Kind folgt.

Sofern der Zuschlag für Ortszentren als Zinsver-
billigung zur Reduzierung der Annuität des Op-
tionsdarlehens verwendet wird, reduziert sich die
Belastung aus der Finanzierung ab dem Monats-
ersten, der auf die Gewährung der Ergänzungsför-
derung für das erste hinzugekommene haushalts-
angehörige Kind folgt. Der vereinbarte Zinssatz
des Optionsdarlehens wird ab diesem Zeitpunkt
bis zum Ende der Zinsfestschreibung des Options-
darlehens verbilligt. 
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Der Zuschlag für Ortszentren wird jedoch nur in- In jedem Fall sollen folgende Beträge nicht über-
soweit gewährt, als eine entsprechende Sondertil- schritten werden:
gung oder Zinsverbilligung beim Optionsdarlehen -  Einfamilienhaus 275000 Euro,
tatsächlich noch vorgenommen werden kann. Bei – selbst genutzte Eigentums-
der Zinsverbilligung kann der Zinssatz höchstens
auf 0,50 Prozent gesenkt werden. Darüber hinaus
gehende  Subventionswerte  verfallen.  Es  erfolgt
keine Barauszahlung des Zuschlags für Ortszen-
tren.

4.2.4 Hilfen für schwerbehinderte Menschen

Wohnungen für schwerbehinderte Menschen mit
spezifischen Wohnungsversorgungsproblemen
können in allen Gebietskategorien gefördert wer-
den.

Die Entscheidung über das Vorliegen spezifischer
Wohnungsversorgungsprobleme trifft die Wohn-
raumförderungsstelle.

Bei einer Förderung nach Nummer 4.2.1.1 kann
eine zusätzliche Förderung für Bau und Erwerb
neuen Wohnraums oder eine Förderung zur Anpas-
sung von bestehendem Wohnraum (Anpassungs-
förderung) an die Bedürfnisse von schwerbehin-
derten Menschen gewährt werden. Die zusätzliche
Förderung  oder  die Anpassungsförderung  dient
der Deckung von nachweisbaren Mehrkosten, die
für  besondere  bauliche  Maßnahmen  entstehen,
welche durch Art und Grad der Behinderung be-
dingt sind.

Als zusätzliche Förderung oder als Anpassungs-
förderung kann ein Z 15-Darlehen (siehe Anlage 2)
bis zu 75 Prozent der nachweisbaren Kosten der
Maßnahmen gewährt werden, je Wohnung aber
nicht mehr als 30 000 Euro, bei Wohnungen für
Rollstuhlbenutzer nicht mehr als 60 000 Euro.

Die Anpassungsförderung kann auch neben der

Förderung nach Nummer 4.2.1 gewährt werden. 

4.2.5 Anreizförderung für barrierefreies Bauen
Wird  ein  Vorhaben  ohne  Inanspruchnahme  der
zusätzlichen  Förderung  oder  der  Anpassungs-
förderung  für  schwerbehinderte  Menschen  mit
spezifischen Wohnungsversorgungsproblemen
rollstuhlgerecht nach DIN 18025 Teil 1 (Barriere-
freie Wohnungen; Wohnungen für Rollstuhlfah-
rer; Planungsgrundlagen) erstellt oder erwerbsnah
modernisiert, wird zusätzlich zu einer Förderung
nach Nummer 4.2.1.1 ein Z 15-Darlehen in Höhe
von  20 000  Euro  gewährt.  Wird  das  Vorhaben
barrierefrei nach DIN 18025 Teil 2 (Barrierefreie
Wohnungen;  Planungsgrundlagen)  erstellt  oder
erwerbsnah modernisiert, beträgt das zusätzliche
Z 15-Darlehen 10 000 Euro.

4.3 F ö r d e rg e g e n s t a n d  u n d
K o s t e n o b e rg r e n z e

Selbst genutzter Wohnraum soll in der Regel nicht
gefördert werden, wenn die Gesamtkosten abzüg-
lich  der  Grundstücks-  und  Finanzierungskosten
2000 Euro je m2  Wohnfläche  (Landeshauptstadt
Stuttgart 2 200 Euro je m2) überschreiten.

wohnung bzw. selbst genutzte
Wohnung im eigenen
Mehrfamilienhaus 225000 Euro.

Diese  Kostenobergrenzen  umfassen  nicht  die
Kosten von Garagen, Carports und Stellplätzen /
Tiefgaragenplätzen.
Überschreitungen der Kostenobergrenzen können
im  Einzelfall  bei  besonderen  Verhältnissen  der
Antragsteller  und  deren  Haushalte  zugelassen
werden.
Eine Überschreitung der Kostenobergrenzen um
bis zu 25 000 Euro ist zulässig, sofern zusätzlich
ökologisch wirksame Bauausführungen (zum Bei-
spiel zur Energieeinsparung, zum Einsatz erneuer-
barer Energien usw.) gewählt werden.

4.4 E i g e n l e i s t u n g

Die Förderung setzt eine angemessene Eigenleis-
tung voraus. Diese beträgt grundsätzlich 15 Pro-
zent bei einer erstrangigen Absicherung der Darle-
hen nach Nummer 4.2, im Übrigen 25 Prozent der
Gesamtkosten.

4.5 Ä n d e r u n g s -  u n d  E r w e i t e r u n g s -
m a ß n a h m e n

4.5.1 Förderfähige Maßnahmen

Gefördert werden Änderungs- und Erweiterungs-
maßnahmen, insbesondere bei
-  Ausbau eines Dachgeschosses,
-  Aufstocken eines Gebäudes,
-  Anbau an ein Gebäude,
-  Umwandlung von Räumen, die nach ihrer bau-

lichen Anlage und Ausstattung bisher anderen
als Wohnzwecken dienten, oder

-  Erneuerung  leer  stehender  Wohnungen,  die
nicht mehr für Wohnzwecke geeignet und ge-
nutzt sind.

4.5.2 Art und Höhe der Förderung

Förderfähig sind die um die Eigenleistung (siehe
Nummer 4.4) zu kürzenden Änderungs- und Er-
weiterungskosten bis zur Höhe der Kosten eines
vergleichbaren  Neubaus;  die  Erwerbkosten  des
umzubauenden Gebäudes sind dagegen nicht för-
derfähig (keine Förderung  nach Nummer 4.1.3).

Gewährt werden Darlehen und Zuschläge entspre-
chend Nummer 4.2.

Im Übrigen gelten die für Bau und Erwerb von
neuem oder Erwerb von bestehendem  Wohnraum
getroffenen Bestimmungen entsprechend.

4.6 H i l f e n  f ü r  H ä r t e -  u n d  S o n d e r f ä l l e
s o w i e  i n  b e s o n d e r e n  N o t l a g e n

Hilfen in Härte- und Notfällen können bei Ein-
haltung  der  Einkommensgrenzen  nach  Num-
mer  3.1.4.2 in Verbindung mit Nummer  3.1.4.5
gewährt werden. 
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Eine  Förderung  setzt  voraus,  dass  bereits  eine
Wohnraumförderung gewährt worden ist. Die be-
sondere Hilfe beträgt   bis zu 50 Prozent der im
Rahmen  des  laufenden  Landeswohnraumförde-
rungsprogramms  nach  Nummer  4.2.1.1  mögli-
chen Eigentumsförderung.

Eine Hilfe kann in Härtefällen gewährt werden,
wenn dadurch die Wohnversorgung von Eigentü-
mern gesichert wird, die sich in einer unverschul-
deten Notlage (zum Beispiel infolge von Mehr-
lingsgeburten  oder  beim  dauerhaften  Wegfall
eines Verdieners etwa im Todesfall) befinden.

Eine  Nachfinanzierung  bereits  fertig  gestellter
und abgerechneter Bauvorhaben ist im Landes-
wohnraumförderungsprogramm nicht möglich.

Die Wohnraumförderungsstellen legen in den Fäl-
len, in denen sie eine solche Förderung für erfor-
derlich halten, der L-Bank einen Antrag vor, der
folgende Angaben enthält:

-  Name und Wohnort des Bauherrn,

-  Gründe für die Beantragung der Mittel,

-  nähere Bezeichnung des Bauvorhabens,

-  Baukosten,

-  Finanzierungsübersicht  (insbesondere Kapital-
marktmittel, beantragte Förderung, Eigenkapi-
tal),

-  Belastung für den Bauherrn
- -  ohne Gewährung der zusätzlichen Mittel und
- -  unter Berücksichtigung der beantragten Mit-

tel, jeweils unter Einbeziehung der Gewäh-
rung eines Lastenzuschusses,

-  Vermerk, dass die Belastung für den Bauherrn
nach  Gewährung  der  zusätzlichen  Hilfe  auf
Dauer tragbar erscheint.

Die L-Bank kann im Einzelfall weitere Unterla-
gen und Auskünfte anfordern.

4.7 E rg ä n z u n g s d a r l e h e n  d e r  L - B a n k

Antragsteller können bei der L-Bank ein ergän-
zendes  Kapitalmarktdarlehen  zur  Restfinanzie-
rung des Objekts erhalten, soweit ihnen ein Dar-
lehen nach Nummer   4.2 gewährt wird.

5 Mietwohnraumf örderung

5.1 A l l g e m e i n e  F ö r d e rg r u n d s ä t z e

Landesweit können Wohnungen sowie der Erwerb
von Belegungsrechten für Haushalte mit besonde-
ren Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung
gefördert werden. Dies sind insbesondere soziale
Randgruppen, z. B. Wohnsitzlose. Ergänzend kön-
nen Maßnahmen zur Gestaltung des Wohnumfel-
des sowie zur Stabilisierung und Aufrechterhal-
tung von Quartierstrukturen nach Maßgabe von
Nummer 5.5 gefördert werden.

Voraussetzung ist, dass für die Mieter spezielle
Betreuungsangebote im Rahmen von Konzeptio-
nen der Kommunen, Träger der Wohlfahrtspflege
oder karitativen Organisationen bestehen. Mit Zu-
stimmung der Kommunen können auch Wohnun-

gen gefördert werden, die als Einfachwohnungen
mit einem geringeren Ausbaustandard gebaut wer-
den oder zunächst nicht endgültig ausgebaut wer-
den, sondern als Einfachwohnungen vorläufig mit
verdichteter Belegung zur Verfügung gestellt wer-
den; dies muss im Rahmen einer sozialpolitischen
Konzeption erfolgen.

5.2 B a u  u n d  E r w e r b  v o n  Wo h n r a u m
z u r  Ve r m i e t u n g

5.2.1 Förderfähige Maßnahmen

Gefördert wird landesweit  (Gebietskategorie I -
III) die Schaffung von Mietwohnraum zu Gunsten
von Haushalten mit besonderen Schwierigkeiten
bei der Wohnraumversorgung durch:

-  Bau und Erwerb neuen Wohnraums,

-  Erwerb bestehenden Wohnraums,

-  Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen. 

5.2.2 Art und Höhe der Förderung

Für den Bau und Erwerb neuen Wohnraums sowie
den Erwerb bestehenden Wohnraums zu Gunsten
von Haushalten mit besonderen Schwierigkeiten
bei der Wohnraumversorgung wird ein Zuschuss
je Quadratmeter Wohnfläche für Wohnungen mit
einer Größe zwischen 30 und 60 m2 gewährt: Die
Zuschüsse können auf Wunsch in eine Zinsverbil-
ligung für ein MB 12-Darlehen (siehe Anlage 2)
umgewandelt werden.

in Gemeinden der

Kategorie    Kategorie   Kategorie
I II III

in Euro

Zuschussj e m2 365 340 315
Wohnfläche

Zuschuss höchstens 21900 20400 18900

oder wahlweise ein
MB 12-Darlehen 1225 1140 1055
je m2

Darlehen höchstens 73400 68350 63300

Eine Überschreitung der Wohnflächenobergrenze
von 60 m2 ist um bis zu zehn Quadratmeter zuläs-
sig, wenn eine Wohnung, die den Erfordernissen
nach DIN 18025 Teil 1 - Barrierefreie Wohnungen;
Wohnungen für Rollstuhlfahrer; Planungsgrund-
lagen - entspricht, zu Gunsten von schwerbehin-
derten Menschen mit spezifischen Wohnungsver-
sorgungsproblemen nach Nummer 5.2.4 gebunden
wird. Die Höchstbeträge für Zuschuss oder Dar-
lehen erhöhen sich entsprechend.

Bei den Wohnungsgrößen ist eine Toleranz von
den festgelegten Wohnungsgrößen von höchstens
fünf   Prozent zulässig. Die sich hieraus ergebende
zusätzliche Wohnfläche ist nicht förderfähig.

Auf die Miete (siehe Nummer 5.2.3) findet eine
aufgrund der Toleranz erhöhte tatsächliche Wohn-
fläche  keine  Anwendung (berücksichtigungsfä-
hige Wohnfläche). Dagegen ist für die üblichen
Verbrauchsabrechnungen (Heizung, Warmwasser
usw.) auf die tatsächliche Wohnfläche abzustellen. 
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Miete -  Die mittelbar gebundene Wohnung unterliegt

Die bei der Bewilligung festzusetzende Miete bei der Belegungsbindung nach Nummer 5.2.4. Die
der Erstvermietung darf folgende Beträge je m2

Wohnfläche  monatlich nicht übersteigen:

Mieten je m2 Wohnfläche monatlich
in Gemeinden der

Kategorie    Kategorie   Kategorie
I II III

Euro

Neubau/-erwerb 5,40 4,60 4,10

Gebrauchterwerb 4,60 4,40 4,00

Die Miete darf während des Förderzeitraums von
zwölf Jahren in der Grenze der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete frühestens nach Ablauf von jeweils
zwei Jahren um höchstens   0,25 Euro je m2 Wohn-
fläche erhöht werden. Dies gilt entsprechend bei
Wiedervermietung.

5.2.4 Miet- und Belegungsbindung

Die Wohnungen sind zwölf Jahre ab Bezugsfertig-
keit zu Gunsten von Haushalten mit besonderen
Schwierigkeiten  bei  der  Wohnraumversorgung
zu binden. Wohnungen für Rollstuhlnutzer nach
DIN  18025 Teil  1  - Barrierefreie Wohnungen;
Wohnungen für Rollstuhlfahrer; Planungsgrund-
lagen - sind darüber hinaus für diesen Personen-
kreis zu binden. Der Gemeinde steht ein allgemei-
nes Belegungsrecht zu. Die Wohnungen dürfen bei
Erst- und Wiedervermietung innerhalb des Förder- 5.2.6
zeitraums nur Personen im Sinne von Satz 1 oder
Satz 2  überlassen  werden,  die  durch  eine  Be-
scheinigung nach § 15 LWoFG die Einhaltung der
Einkommensgrenze nach Nummer 3.1.4.3 in Ver-
bindung mit Nummer 3.1.4.5 und der für sie ange-
messenen Wohnungsgröße nachweisen. 5.3

Eine Wohnfläche von mindestens 28,5 m2 und
höchstens 45 m2 ist regelmäßig für die Nutzung
durch eine Person, eine Wohnfläche von mindes-
tens 40 m2 und höchstens 60 m2 ist regelmäßig für
die Nutzung durch zwei Personen als angemessen
anzusehen. Eine Überschreitung dieser Wohn-
flächenobergrenzen ist um bis zu 10 m2 zulässig,
wenn der Wohnberechtigungsschein den Bezug
einer Wohnung zulässt, die den Erfordernissen
nach DIN 18025 Teil 1 entspricht.

5.3.1

5.2.5 Mittelbare Belegung 5.3.2

Eine mittelbare Belegung ist bei Fördermaßnah-
men nach Nummer 5.2.1 zulässig, wenn die Bele-
gungsbindung auch durch Unterbringung im nicht
gebundenen Wohnungsbestand  (mittelbare Bele-
gung) des Empfängers der Förderung unter fol-
genden Voraussetzungen erfüllt werden kann:

-  Die mittelbar gebundene Wohnung  (das heißt
die  Bestandswohnung)  soll  nach  Größe  und
Raumzahl mit der neu gebauten Wohnung ver-
gleichbar sein.

-  Wegen  des  besonderen  Zuwendungszwecks
kann die bewilligende Stelle im Einzelfall da-
von absehen.

Miete darf die für diesen Personenkreis vorge-
sehene Miete (siehe Nummer 5.2.3) nicht über-
steigen. Die Wohnung darf nicht schon ander-
weitig gebunden sein und muss frei sein. Die
mittelbare Belegung darf erst nach der Veröf-
fentlichung  dieser  Verwaltungsvorschrift  zu-
stande gekommen sein und muss spätestens bis
zur  Bezugsfertigkeit  der  neu  gebauten Woh-
nung erfolgt sein.

-  Die mittelbar gebundene Wohnung muss in der 
Gemeinde liegen, auf deren Gebiet sich die neu 
geförderte Wohnung  befindet.  Die  mittelbare
Belegung  bedarf  der  Zustimmung  der  Ge-
meinde.

-  Der Empfänger der Förderung hat vor Antrag-
stellung mit der Gemeinde abzustimmen und der 
L-Bank  mitzuteilen,  welche  Wohnungen  an-
stelle der neu zu errichtenden Mietwohnungen 
gebunden werden sollen. Die L-Bank wird in der 
Förderzusage bei entsprechender Mitteilung die
Bestandswohnungen als gebundene Wohnungen 
festlegen. Ohne diese Mitteilung werden in der 
Förderzusage die neu errichteten Wohnungen
der Belegungs- und Mietbindung unterworfen. 
Im Rahmen von § 22 LWoFG ist später weiterhin 
eine Übertragung der Belegungs- und Mietbin-
dung durch die Gemeinde möglich.

Eigenleistung

Die  angemessene  Eigenleistung  beträgt  grund-
sätzlich 25 Prozent. Von der Eigenleistung in die-
ser Höhe kann im Einzelfall abgesehen werden, 
wenn die Finanzierung gesichert ist.

Ä n d e r u n g s -  u n d  E r w e i t e r u n g s -
m a ß n a h m e n

Förderfähige Maßnahmen

Gefördert wird die Schaffung von Mietwohnraum 
durch Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen 
(siehe Nummer 4.5.1).

Nicht gefördert wird die durchgreifende Moder-
nisierung  bereits  zu  Wohnzwecken  nutzbaren 
Wohnraums.

Die Nummern 5.2.2, 5.2.3 (für Neubau /-erwerb), 
5.2.4 bis 5.2.6 und 5.6.3 gelten entsprechend.

Art und Höhe der Förderung

Förderfähig sind im Falle von Änderungs- und Er-
weiterungsmaßnahmen die um die Eigenleistung 
zu kürzenden Änderungs- und Erweiterungskos-
ten bis zur Höhe der Kosten eines vergleichbaren 
Neubaus; der Erwerb des umzubauenden Gebäu-
des wird dagegen nicht gefördert. Der Zuschuss 
oder das MB 12-Darlehen nach Nummer 5.2.2 ist 
um 20 Prozent reduziert.

Abweichend von Nummer 5.2.2 behält sich das 
Wirtschaftsministerium in besonderen Einzelfäl-
len (zum Beispiel in denkmalgeschützten Gebäu-
den) vor, eine Toleranz von bis zu 15 Prozent zu-
zulassen. 
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5.4 E r w e r b  v o n  B e l e g u n g s r e c h t e n nommen wird. Ausgenommen ist Wohnraum, der
o h n e  w e i t e r e  I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g den Kommunen, öffentlichen Unternehmen oder

5.4.1 Erwerb von Belegungsrechten durch Trägern der Wohlfahrtspflege ohnehin bereits bis-

die Gemeinde her für solche Haushalte zur Verfügung steht, an
dem zu Gunsten der Gemeinde ein Belegungsrecht

5.4.1.1
Förderfähige Maßnahmen
Gefördert  werden  Gemeinden,  wenn  sie  Be-
legungsrechte  an  leer  stehenden  Wohnungen
zweckentsprechender Größe, für die keine sons-
tige Förderung nach einem Landeswohnraumför-
derungsprogramm oder einem Sonderprogramm
der Wohnraumförderung des Landes in Anspruch
genommen wird, für die Dauer von mindestens
zwölf  Jahren  für  Haushalte  mit  besonderen
Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung er-
werben. Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn
der  Gemeinde  im  Antragszeitpunkt  bereits  ein
Belegungsrecht an den Wohnungen zusteht, die
Begründung eines solchen beantragt ist (auch auf
Grund  einer  kommunalen  Förderung)  oder  sie
sonst auf die Belegung bestimmenden Einfluss
ausüben kann (zum Beispiel bei Wohnungen in di-
rektem Eigentum oder in über ein eigenes Unter-
nehmen vermitteltem Eigentum).

5.4.1.2 Art und Höhe der Förderung

Es wird ein Zuschuss in Höhe von  60 Euro je
Quadratmeter tatsächlicher Wohnfläche gewährt,
höchstens jedoch für eine Wohnfläche von 60 m2.
Die förderfähige Wohnfläche kann bis zu 70 m2

betragen, wenn es sich um eine Wohnung handelt,
die den Erfordernissen nach DIN 18025 Teil 1 ent-
spricht.

5.4.1.3 Miete

Für die bei der Bewilligung festzusetzende Miete
gilt als Obergrenze Nummer 5.2.3, ausgehend von
der nach Nummer  5.4.1.2 förderfähigen Wohn-
fläche. Eine Förderung nach Nummer 5.4.1.1 und
5.4.1.2 erfolgt auch dann, wenn die Gemeinde im
Zusammenhang mit dem Belegungsrecht im Ein-
zelfall Mietzuschüsse gewährt.

5.4.1.4 Miet- und Belegungsbindung

Die Wohnungen sind für die Dauer von mindestens
zwölf Jahren für Personen zu binden, deren Ein-
kommen die Einkommensgrenze nach Nummer
3.1.4.3  nicht übersteigt. Die Wohnung darf nur ei-
nem Mieter oder Wohnungssuchenden überlassen
werden, der durch eine Bescheinigung nach § 15
LWoFG die Einhaltung der Einkommensgrenze
nach Nummer 3.1.4.3 in Verbindung mit Nummer
3.1.4.5 und der für ihn angemessenen Wohnungs-
größe nachweist; Nummer 5.2.4 gilt entsprechend.

5.4.2 Bereitstellung von Mietwohnraum durch Private

Gefördert wird die Bereitstellung von gut erhal-
tenem Mietwohnraum zweckentsprechender Grö-
ße für mindestens zwölf Jahre zu Gunsten von
Haushalten mit besonderen Schwierigkeiten bei
der Wohnraumversorgung, für den keine weitere
Förderung  nach  einem  Landeswohnraumförde-
rungsprogramm oder einem Sonderprogramm der
Wohnraumförderung des Landes in Anspruch ge-

besteht  oder  beantragt  ist  oder  die  genannten
Stellen sonst bestimmenden Einfluss auf die Bele-
gung ausüben können (auch auf Grund einer kom-
munalen Förderung). Der Zuschuss beträgt  150
Euro je Quadratmeter für eine Wohnfläche nach
Nr. 5.4.1.2 je Wohneinheit.

Die  Nummern  5.2.3  und  5.2.4  gelten  entspre-
chend.

5.5 E rg ä n z e n d e  F ö r d e r u n g  v o n
M a ß n a h m e n  z u r  G e s t a l t u n g  d e s
Wo h n u m f e l d e s  s o w i e  z u r  S t a b i l i -
s i e r u n g  u n d A u f r e c h t e r h a l t u n g
v o n  Q u a r t i e r s t r u k t u r e n

Förderungen nach den Nummern 5.2 bis 5.4 kön-
nen  im  Rahmen  der  Projektförderung  bis  zur
Höhe des dafür gewährten Zuschusses oder der
entsprechenden Zinsverbilligung ergänzt werden,
wenn gleichzeitig mit der Gemeinde abgestimmte,
auf Dauer angelegte Maßnahmen zur Gestaltung
des Wohnumfeldes  oder  zur  Stabilisierung  und
Aufrechterhaltung von Quartierstrukturen getrof-
fen werden.

Dabei  können  insbesondere  begleitende,  auch
strukturelle  und  personelle  Maßnahmen  einer
Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder eines
beauftragten Dritten gefördert werden, wenn diese
den  genannten  Förderzweck  nachhaltig  unter-
stützen. Nicht zuwendungsfähig sind Einzelmaß-
nahmen, für die Finanzhilfen im Rahmen ander-
weitiger Förderungen gewährt werden. Personelle
Maßnahmen können nur gefördert werden, soweit
sie über die nach Nummer 5.1 vorausgesetzten Be-
treuungsangebote hinausgehen. Sie werden höchs-
tens für einen Zeitraum von   drei Jahren nach der
Bezugsfertigkeit des nach den Nummern 5.2 und
5.3 geförderten Wohnraums bzw. der Begründung
von Belegungsrechten an leer stehendem Miet-
wohnraum nach Nummer 5.4 gefördert. Eine Ver-
längerungsmöglichkeit besteht nicht. Die Förde-
rung kann wahlweise als zinsverbilligtes MB 12-
Darlehen oder als Zuschuss gewährt werden; per-
sonelle Maßnahmen können nur durch Zuschüsse
gefördert werden. Die Förderung beläuft sich auf
höchstens 40 Prozent der nachgewiesenen angefal-
lenen Kosten. Die Tragung der übrigen Kosten ist
im Rahmen des Antrages nachzuweisen. Die Aus-
zahlung der ergänzenden Förderung steht unge-
achtet weitergehender Voraussetzungen einer Aus-
zahlung unter dem Vorbehalt des Beginns der nach
den Nummern 5.2 bis 5.4 geförderten Maßnahme.
Eine  ergänzende  Förderung  ist  ausgeschlossen,
soweit beim Förderempfänger ein über den Aus-
gleich  des  wirtschaftlichen  Nachteils  hinausge-
hender finanzieller Vorteil zu erwarten ist. Die
Maßnahmen im Sinne dieser Nummer einschließ-
lich der dafür notwendigen Aufwendungen sowie 
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ihrer Abdeckung sind im Antrag im Einzelnen dar- Die  Reservierungszusage  ist  bis 31. Dezember
zustellen. Die Bewilligungsstelle kann sich zu de- 2009  befristet,  bei  Vorhaben  des  innovativen
ren Beurteilung der Hilfe Dritter bedienen. Auf die
Prüfung der Verwendung der Zuwendung findet
§ 20 Abs. 2 LWoFG Anwendung.

5.6 A l l g e m e i n e s  Ve r f a h r e n

Förderanträge werden auf Vordruck 9010 (Eigen- 5.6.3
tumsförderung) bzw. 9020 (Mietwohnraumförde-
rung) der L-Bank (Bewilligungsstelle) bei der zu-
ständigen Wohnraumförderungsstelle eingereicht.
Sie können auch beim Bürgermeisteramt des Bau-
orts eingereicht werden, das sie an die zuständige
Wohnraumförderungsstelle weiterleitet. Die von
den  Wohnraumförderungsstellen  geprüften  För-
deranträge sind von dort unverzüglich der Bewil-
ligungsstelle zur Bearbeitung zuzuleiten.

Sind die Anträge der Bewilligungsstelle unvoll-
ständig  zugegangen, ist der Antragsteller von die-
ser aufzufordern, innerhalb von einem Monat den
Förderantrag mit den notwendigen Unterlagen zu
vervollständigen. Kommt der Antragsteller ohne
Nennung  von  Gründen  der Aufforderung  nicht 6
nach, rechtfertigt dies eine Ablehnung des Förder-
antrags.

Bei der Bearbeitung der Anträge ist auf größtmög-
liche Beschleunigung zu achten.

5.6.1 Antragsunterlagen   in der Mietwohnraum-
förderung

Im  Antragsverfahren  der  Mietwohnraumförde-
rung sind die gemäß dem Vordruck 9020 erforder-
lichen Antragsunterlagen der Bewilligungsstelle
vorzulegen, mindestens aber
-  ein amtlicher Lageplan im Sinne der BauVorl-

VO (auch für das Garagengrundstück); bei Neu-
bauten genügt zur Antragstellung eine Lage-
planskizze,

-  baurechtlich genehmigte oder genehmigungs-
fähige Pläne,

-  eine Wohnflächenberechnung nach der Wohn-
flächenverordnung (WoFlV) mit Grundrissplä-
nen,

-  eine Berechnung des umbauten Raumes nach
DIN 277,

-  ein Finanzierungsplan mit Kostenaufstellung,
-  ein Grundstücksnachweis,
-  eine Erklärung des Antragstellers, dass eine wei-

tere Förderung für dasselbe Bauvorhaben nicht
beantragt wurde oder wird,

-  ein Nachweis über die Bebaubarkeit des Grund-
stücks (Erklärung der Gemeinde),

-  gegebenenfalls eine Erklärung über den Bau
von  behindertengerechten  Wohnungen  (siehe
Nummer 4.2.4). 7

5.6.2 Reservierungszusagen

Wohnungsunternehmen  und  Bauträger,  die  die
einzelnen Wohnungen an Einzelerwerber verkau-
fen, können eine Reservierungszusage für die Pro-
jektförderung von der Bewilligungsstelle erhalten.

Wohnungsbaus bis zum  31. Dezember  2010. Im
begründeten Einzelfall ist   eine einmalige Verlän-
gerung der Frist durch die Bewilligungsstelle um 
höchstens sechs Monate möglich.

Rücknahme der Bewilligung bei
verzögerter Durchführung

Im Bewilligungsbescheid ist für alle Vorhaben der 
Neubauförderung  im  Mietwohnungsbereich  der 
Baubeginn auf spätestens drei Monate nach Ertei-
lung des Bewilligungsbescheids festzulegen. Die 
Monate  Dezember  bis  Februar  werden  bei  der 
Frist für den Baubeginn nicht angerechnet. Die 
Bewilligungsstelle  kann  in  besonderen  Fällen 
diese Frist verlängern. Im Bewilligungsbescheid 
sind die Empfänger der Fördermittel zu verpflich-
ten, den Baubeginn der L-Bank anzuzeigen. 
Bei Fristüberschreitungen kann der Bewilligungs-
bescheid zurückgenommen werden.

Hinweis auf das Mietwohnraum-
Förderprogramm der L-Bank

Die L-Bank finanziert entsprechend dem Leitbild 
»Kinderland  Baden-Württemberg«  den  Neubau 
von  Mietwohnungen  für  Familien  mit  Kindern 
(Mindestgröße  für  die  Kinderzimmer:  für  ein 
Kind mindestens 10 m2, für zwei Kinder mindes-
tens 14 m2) und darüber hinaus den Neubau von 
seniorengerechten Mietwohnungen (insbesondere 
barrierefreie Erreichbarkeit) und betreuten Senio-
renwohnungen.

Das Finanzierungsangebot der L-Bank gilt landes-
weit ohne Bindung an Einkommensgrenzen und 
ohne Begrenzung auf ein bestimmtes Programm-
volumen.

Es hat die Erfüllung der Anforderungen der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nach dem Pro-
gramm »Ökologisch Bauen« für sog. Energiespar-
häuser  40, Passivhäuser oder Energiesparhäuser 
60 - jeweils nach KfW-Standard - sowie die In-
anspruchnahme des dazu von der KfW unterbrei-
teten zinsgünstigen Finanzierungsangebots für bis 
zu 50 000 Euro je Wohneinheit über die L-Bank 
zur Voraussetzung.

Das  Finanzierungsangebot  der  L-Bank  ergänzt 
den  genannten  Finanzierungsbaustein  der  KfW 
durch ein bankeigenes Finanzierungsangebot, das 
sämtliche Restkosten (Grundstücks-, Bau- und Er-
schließungskosten) abzüglich Eigenkapital (min-
destens 15 Prozent der Gesamtkosten) abdeckt. 
Zum Finanzierungsangebot der L-Bank im Ein-
zelnen (siehe Anlage 4).

In- und Außerkrafttreten

Diese  Verwaltungsvorschrift  tritt  am 2. Januar
2008 in Kraft. Sie tritt mit dem Inkrafttreten der 
Verwaltungsvorschrift zum Landeswohnraumför-
derungsprogramm 2009 außer Kraft.

GABl. S. 692 



Die maximal zul

Nr. 12 GABl. vom 27. Dezember 2007

Anlage 1

703

Maximal zulässige Monatsbelastung
(siehe Nummer 3.2)

Belastungstabelle 2008

Monatliches Maximal zulässige Monatsbelastung
Bruttoein- in Euro
kommen
in Euro 1 2 3 4 5 6
bis zu Person   Personen Personen  Personen  Personen Personen

1000 120

1100 160

1200 220

1300 280 30

1400 330 80

1500 380 130

1600 420 190

1700 460 240 50

1800 500 300 130

1900 540 350 190

2000 590 400 260

2100 630 450 330 40

2200 670 500 380 100

2300 710 540 430 160

2400 750 580 470 220

2500 790 620 510 280

2600 830 670 560 320 60

2700 870 710 600 360 100

2800 910 740 640 400 160

2900 950 780 680 430 200

3000 990 810 710 470 240

3100 1030 850 750 500 270 10

3200 1060 890 780 540 300 60

3300 1100 920 820 570 340 100

3400 1140 960 850 610 370 140

3500 1170 990 890 650 410 170

3600 1210 1030 930 690 440 210

3700 1250 1070 970 720 480 250

3800 1290 1110 1010 760 520 280

3900 1330 1150 1060 800 560 320

4000 1370 1200 1100 840 600 360

4100 1410 1240 1140 880 640 400

4200 1440 1280 1180 920 680 440

4300 1480 1320 1230 960 710 470

4400 1520 1360 1270 1000 750 510

4500 1560 1390 1310 1040 790 550

4600 1590 1430 1350 1080 830 580

4700 1630 1470 1390 1120 870 620

4800 1670 1510 1440 1160 900 650

4900 1700 1550 1480 1210 960 710

5000 1740 1590 1530 1260 1010 760

Monatliches
Bruttoein- in Euro
kommen
in Euro 1 2 3 4 5 6

Person   Personen Personen  Personen  Personen  Personen 
bis zu

5100 1770 1630 1590 1320 1060 810

5200 1810 1680 1640 1370 1120 870

5300 1840 1720 1690 1420 1170 920

5400 1890 1770 1760 1490 1230 990

5500 1940 1830 1820 1550 1300 1050

5600 1980 1880 1890 1620 1360 1120

5700 2030 1930 1950 1680 1430 1180

5800 2070 1980 2010 1740 1490 1240

5900 2120 2040 2080 1810 1550 1310

6000 2170 2100 2140 1870 1620 1370

Erl äuterungen zur Belastungstabelle

Das monatliche Bruttoeinkommen ist

bei Beamten und Pensionären zur rechnerischen Gleichstellung mit Ange-
stellteneinkommen um 15 Prozent anzuheben.

ässige Monatsbelastung
-  vermindert sich um 200 Euro für jede weitere zum Haushalt gehörende 

Person,
-  steigt um 50 Euro im Monat je 100 Euro mehr Bruttoeinkommen, sofern 

das monatliche Bruttoeinkommen über 6000 Euro liegt,

-  erhöht sich um Kindergeld und Lastenzuschuss (Wohngeld). Das Kinder-
geld beträgt für die ersten drei Kinder jeweils 154 Euro, für die weiteren 
Kinder jeweils 179 Euro im Monat.

Ist das Bruttoeinkommen so gering, dass in der Tabelle kein Wert für die ma-
ximal zulässige Belastung angegeben ist, so ist eine Darlehensgewährung im 
Grundsatz ausgeschlossen. Im Einzelfall kann die L-Bank unter Würdigung 
der Gesamtumstände die maximal zulässige Belastung davon abweichend 
festlegen.

Anlage 2
(siehe Nummer 3.5)

Darlehensart Z 15

Kapitalmarktdarlehen mit 15-jähriger Zinsverbilligung 

Dauer der Zins- Die L-Bank legt den unverbillig-
festschreibung: ten   Zinssatz   in   marktüblicher

Höhe fest, nach Wahl der Antrag-
steller für die Dauer von  15,  20
oder 30 Jahren.

Zins: Der  unverbilligte  Zinssatz  wird
in den ersten 2 1/2  Jahren um 3,25
Prozentpunkte  verbilligt,  höchs-
tens aber auf 0,5 v. H. Diese Ver-
billigung  verringert  sich  nach
21/2 Jahren  um 0,25  Prozent-
punkte  sowie  nach  4 1/2 Jahren,
nach  6 1/2  Jahren, nach  8 1/2  Jah-
ren,  nach 101/2 und  nach  12 1/2
Jahren  um  jeweils 0,5  Prozent-
punkte auf 0,5 v. H.

Bei einer Zinsfestschreibung für
die  Dauer  der  Zinsverbilligung
wird  nach 15  Jahren  der  dann
maßgebliche    Kapitalmarktzins-
satz erhoben. 
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Bei Zinsfestschreibungen für die
Dauer von 20 oder 30 Jahren ist
nach Ablauf der Zinsverbilligung
der unverbilligte Zinssatz zu zah-
len.

Tilgung: 1  bis  3  v. H.  p. a.  aus  dem  Ur-
sprungskapital zuzüglich ersparter
Zinsen (Annuitätendarlehen).

Darlehenskosten: Die L-Bank erhebt eine einmalige
Bearbeitungsgebühr  von 1  v. H.
und einmalige Geldbeschaffungs-
kosten von 1 v. H.; die laufenden
Verwaltungskosten von  0,5 v. H.
sind im Zinssatz enthalten. Tilgung:

Zahlungsweise der Zins- Monatlich  nachträglich,  mit  so-
und Tilgungsleistungen:  fortiger Tilgungsverrechnung.

Darlehenskosten:

Nr. 12

Jahren, nach 6 Jahren, nach 8 Jah-
ren und nach 10 Jahren nach der 
angenommenen  Bezugsfertigkeit 
um jeweils 0,25 Prozentpunkte. 
Bei einer Zinsfestschreibung für 
die  Dauer  der  Zinsverbilligung 
wird  ab  dem  13.  Jahr  nach  der 
angenommenen  Bezugsfertigkeit 
der  dann  maßgebliche  Kapital-
marktzinssatz erhoben. Bei länge-
ren Zinsfestschreibungen ist nach 
Ablauf  der  Zinsverbilligung  der 
unverbilligte Zinssatz zu zahlen. 
1  bis  3  v. H.  p. a.  aus  dem  Ur-
sprungskapital zuzüglich ersparter 
Zinsen (Annuitätendarlehen). 
Die L-Bank erhebt eine einmalige

Optionsdarlehen
Kapitalmarktdarlehen ohne Zinsverbilligung

Zins, Dauer der Zins- Die L-Bank legt den Zinssatz in
festschreibung: Abhängigkeit vom Kapitalmarkt-

niveau  fest,  nach Wahl  der An-
tragsteller für die Dauer von 10,
12 oder 15 Jahren.

Tilgung: 1  bis  3  v. H.  p. a.  aus  dem  Ur-
sprungskapital zuzüglich ersparter
Zinsen (Annuitätendarlehen).

Bereitstellungszinsen: 3 v. H. ab der 7. Woche nach Dar-
lehenszusage aus dem noch nicht
ausbezahlten Darlehensbetrag.

Zahlungsweise der Zins- Monatlich  nachträglich,  mit  so-
und Tilgungsleistungen:  fortiger Tilgungsverrechnung.

Zuschuss in der Miewohnraumförderung

Zuschuss: Die Auszahlung  des  Zuschusses
erfolgt im Regelfall nach Bezugs-
fertigkeit  der  geförderten  Woh-
nung.  Beim  Erwerb  von  Bele-
gungsrechten erfolgt die Auszah-
lung des Zuschusses, nachdem die
Gemeinde den Beginn des Bele-
gungsrechts nachgewiesen hat.

Zuschusskosten: Die L-Bank erhebt eine einmalige
Bearbeitungsgebühr von 1 v. H.

Darlehensart MB 12

Kapitalmarktdarlehen mit 12-jähriger Zinsverbilligung 

Dauer der Zins- Die L-Bank legt den unverbillig-
festschreibung: ten   Zinssatz   in   marktüblicher

Höhe fest, nach Wahl der Antrag-
steller für die Dauer der Zinsver-
billigung oder für einen längeren
Zeitraum.

Zins: Der unverbilligte Zinssatz wird in
den ersten 2 Jahren nach der ange-
nommenen  Bezugsfertigkeit  um
4 Prozentpunkte verbilligt, höchs-
tens aber auf 0,5 v. H. Diese Ver-
billigung  verringert  sich  alle 2
Jahre, also nach 2 Jahren, nach 4

Bearbeitungsgebühr  von 1  v. H.
und einmalige Geldbeschaffungs-
kosten von 1 v. H.; die laufenden
Verwaltungskosten von  0,5 v. H.
sind im Zinssatz enthalten.

Zahlungsweise der Zins- Halbjährlich nachträglich, mit so-
und Tilgungsleistungen:  fortiger Tilgungsverrechnung.

Anlage 3
(siehe Nummer 3.6)

Einteilung der Städte und Gemeinden
in Gebietskategorien

Kategorie I

1. Groß- und Universättsstädte

Freiburg im Breisgau Pforzheim

Heidelberg Reutlingen

Heilbronn Tübingen

Karlsruhe Stuttgart, Landeshauptstadt

Konstanz Ulm

Mannheim

2. Sonstige Gemeinden der Kategorie I

Affalterbach Bad Friedrichshall

Aichtal Bad Wimpfen

Aichwald Baltmannsweiler

Aidlingen Bammental

Albershausen Bempflingen

Allensbach Benningen am Neckar

Altbach Besigheim

Altdorf (Lkr. Böblingen) Bietigheim-Bissingen

Altdorf (Lkr. Esslingen) Binzen

Altenriet Birkenfeld

Asperg Blaustein

Au Böblingen

Backnang Bönnigheim 
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Bötzingen

Bruchsal

Brühl

Deizisau
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Göppingen Laudenbach
(Rhein-Neckar-Kreis)

Grafenau
Lauffen am Neckar

Grafenberg
Leimen

Grenzach-Wyhlen
Leinfelden-Echterdingen
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Pliezhausen

Plochingen

Plüderhausen

Radolfzell am Bodensee

Denkendorf
Denzlingen
Dettenhausen

Dettingen unter Teck

Ditzingen

Dornstadt

Dossenheim

Durmersheim

Ebersbach an der Fils

Edingen-Neckarhausen 

Eggenstein-Leopoldshafen 

Ehningen

Eimeldingen

Eisingen

Eislingen /Fils

Ellhofen

Emmendingen

Eningen unter Achalm 

Eppelheim

Erbach

Erdmannhausen

Erlenbach (Lkr. Heilbronn) 

Erligheim

Esslingen am Neckar

Ettlingen

Fellbach

Filderstadt

Flein

Forst

Freiberg am Neckar

Freudental

Frickenhausen

Friedrichshafen

Gärtringen

Gäufelden

Gaiberg

Geislingen an der Steige 

Gemmrigheim

Gerlingen

Gingen an der Fils

Großbettlingen
Gundelfingen

(Lkr. Brsg.-Hochschw.)

Heddesheim

Heimsheim

Hemmingen

Hemsbach
(Rhein-Neckar-Kreis)

Herrenberg

Hessigheim

Hildrizhausen

Hirschberg an der
Bergstraße

Hochdorf (Lkr. Esslingen) 

Hockenheim

Holzgerlingen

Holzmaden

Illerkirchberg

Ilvesheim

Ingersheim

Inzlingen

Ispringen

Kämpfelbach

Karlsbad

Karlsdorf-Neuthard

Kernen im Remstal

Ketsch

Kirchentellinsfurt

Kirchheim am Neckar

Kirchheim unter Teck

Kirchzarten

Köngen

Königsbach-Stein

Kohlberg

Korb (Rems-Murr-Kreis) 

Korntal-Münchingen

Kornwestheim

Kuchen

Kusterdingen

Ladenburg

Leingarten

Leonberg

Leutenbach

Lichtenwald

Linkenheim-Hochstetten 

Löchgau

Lörrach

Ludwigsburg

Magstadt

Marbach am Neckar

March

Markgröningen

Mauer

Meckenbeuren

Merzhausen

Metzingen

Möglingen
(Lkr. Ludwigsburg)

Mühlacker

Mundelsheim

Murr

Neckargemünd

Neckarsulm

Neckartailfingen

Neckartenzlingen

Neuhausen auf den Fildern 

Niefern-Öschelbronn

Nordheim

Notzingen

Nürtingen

Nufringen

Nußloch

Oberboihingen

Oftersheim

Ostfildern

Owen

Pfinztal

Pfullingen

Plankstadt

Pleidelsheim

Rauenberg

(Rhein-Neckar-Kreis) 

Ravensburg

Reichenbach an der Fils 

Remchingen

Remseck am Neckar 

Remshalden
Renningen

Rheinfelden (Baden) 

Rheinstetten
Riederich

Rielasingen-Worblingen 

Rutesheim

Salach

Sandhausen

St. Leon-Rot

Schlaitdorf

Schönaich

Schorndorf

Schriesheim

Schwaikheim

Schwetzingen

Schwieberdingen 

Sersheim

Sindelfingen

Singen (Hohentwiel) 

Staig

Steinenbronn

Steinheim an der Murr 

Stutensee

Süßen

Tamm

Uhingen

Umkirch

Untereisesheim

Unterensingen

Urbach

Vaihingen an der Enz 

Waiblingen

Waldbronn 
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Walddorfhäslach

Waldenbuch

Waldkirch

Walheim

Walldorf
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Weinheim Anlage 4
(siehe Nummer 6)

Weinsberg
L-Bank Mietwohnraumförderprogramm

Weinstadt
- Merkblatt -

Weissach im Tal
Wendlingen am Neckar Das L-Bank Mietwohnraumförderprogramm dient der lang-

fristigen Finanzierung des Neubaus von Mietwohnungen.
Wannweil Wernau (Neckar)
Weil am Rhein Wiesloch

Weil der Stadt Wilhelmsfeld

Weilheim an der Teck Winnenden

Weil im Schönbuch Winterbach

Weingarten Wolfschlugen
(Lkr. Ravensburg)

Kategorie II

Große Kreisstädte außerhalb der Verdichtungärume 
(einschließlich Stadtkreis Baden-Baden)

Aalen Kehl

Achern Lahr /Schwarzwald

Albstadt Leutkirch

Bad Mergentheim Mosbach

Bad Rappenau Nagold

Baden-Baden Oberkirch

Balingen Offenburg

Biberach an der Riß Öhringen

Bretten Rastatt

Bühl Rottenburg am Neckar

Calw Rottweil

Crailsheim Schramberg

Dabei steht die Zielsetzung des energiesparenden Bauens
und der Bereitstellung von Wohnungen für junge Ehepaare, 
Familien mit Kindern sowie Senioren im Vordergrund.

Das Finanzierungsangebot gilt landesweit ohne Bindung an 
Einkommensgrenzen.

Wer kann Anärge stellen?

Investoren,  die  vermietete  Wohngebäude  erstellen (z. B.
Wohnungsunternehmen,  Wohnungsgenossenschaften,  Ge-
meinden, Kreise, Gemeindeverbände sowie sonstige Körper-
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, Privatper-
sonen, die Erfahrungen im Mietwohnungsbau haben).

Was wird finanziert?

Finanziert wird der Neubau von Mietwohngebäuden, deren 
Wohnungen überwiegend an junge Ehepaare und Familien 
mit Kindern oder Senioren vermietet werden und die den 
Anforderungen der KfW Energiesparhäuser 40, Passivhäu-
sern oder KfW Energiesparhäusern 60 entsprechen.

In welchem Umfang kann finanziert werden?

Die Finanzierung besteht aus folgenden Bausteinen: 
1. Bei KfW Energiesparhäusern 40 oder 60 sowie Passiv-

häusern werden 100 % der Bauwerkskosten (Baukosten 
ohne Grundstück), maximal 50 000,00 r pro Wohneinheit 
finanziert.

2. Grundstückskosten und Baukosten bis zur Gesamthöhe 
können über das L-Bank Darlehen finanziert werden. 

Es wird ein Eigenkapitaleinsatz in Höhe von mindestens 
15% der Gesamtkosten erwartet.

Donaueschingen Schwäbisch Gmünd

Ehingen (Donau) Schwäbisch Hall

Ellwangen (Jagst) Sinsheim

Eppingen Tuttlingen

Freudenstadt Überlingen

Gaggenau Villingen-Schwenningen

Giengen an der Brenz Waldshut-Tiengen

Heidenheim an der Brenz Wangen im Allgäu

Horb Wertheim

Kategorie III

ädte und Gemeinden

Baustein 1 a:

KfW Energiesparhaus 40 / 
Passivhaus:
Max. 50 000 EUR
pro Wohneinheit
Zinsbindung: 10 Jahre 
Zinssatz nominal:
freibleibend*
Auszahlung: 100 %
Darlehenslaufzeit: 30 Jahre

Baustein 2:

L-Bank Darlehen
Zinsbindung: 10 Jahre

Baustein 1 b:

KfW Energiesparhaus 60:

Max. 50 000 EUR
pro Wohneinheit
Zinsbindung: 10 Jahre 
Zinssatz nominal:
freibleibend*
Auszahlung: 96 %
Darlehenslaufzeit: 30 Jahre 

Zinssatz nominal: freibleibend* 
(nach dem 5. Jahr erfolgt eine Erhöhung 
um 0,30 %) 
Auszahlung: 100 % 
Tilgung: 1 % 

* entsprechend dem Zeitpunkt der Bewilligung. 
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Die aktuellen Zinssätze und weitere Informationen können
Sie unter 07 21 / 1 50-18 56 bzw. 07 21 / 1 50-39 00 erhalten. 
Nach  Ablauf  der  Zinsfestschreibungszeit  kann  mit  der 
L-Bank eine weitere Zinsfestschreibung vereinbart werden.

Wie erfolgt die Antragstellung?

Die Anträge werden direkt bei der L-Bank gestellt.


